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Allgemeine Angaben 

1 Organisation:  

2 Ansprechpartner:  

3 Adresse:  

4 Telefonnummer:  

5 E-Mail:  

 

Versorgungsunterbrechungen 

 

6 Sind die Definitionen zu den Versorgungsunterbrechungen eindeutig und nachvoll-

ziehbar? 

a. Ja ☐ 

b. Nein ☐ 

c. Wenn „nein“: Welche Definitionen müssten aus Ihrer Sicht geschärft werden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Ist es aus Ihrer Sicht sachgerecht, geplante „sonstige“ Versorgungsunterbrechungen 

mit dem Faktor 0,5 zu gewichten? 

a. Ja ☐ 

b. Nein ☐ 



2/7 

 

c. Wenn „nein“: Welcher Faktor ist aus Ihrer Sicht angemessen? 

 

 

Kurze Versorgungsunterbrechungen 

8 Bitte nennen Sie die aus Ihrer Sicht wichtigsten Kriterien zur Abgrenzung kurzer Ver-

sorgungsunterbrechungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Definieren Sie den Begriff Produktqualität mit ein bis zwei Sätzen. 

a.   

 

 

 

 

b.   
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10 Nutzen Sie Automatisierungstechniken zur Vermeidung von „langen“ Versorgungs-

unterbrechungen? 

a. Ja ☐ 

b. Nein ☐ 

c. Falls vorhanden: Bitte beschreiben Sie die eingesetzte Technik kurz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht gegen die Berücksichtigung von Versor-

gungsunterbrechungen ≤ 3 min (kurze Versorgungsunterbrechungen) im Qualitäts-

element? 
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Höhere Gewalt 

12 Sind die Kriterien für die Zuordnung von Versorgungsunterbrechungen zur höheren 

Gewalt aus Ihrer Sicht transparent? (Siehe hierzu: Allgemeinverfügung vom 

22.02.2006, Hinweise zur Zuordnung von Versorgungsunterbrechungen zum Stö-

rungsanlass höhere Gewalt vom 21.04.2011, Kommunikation im Plausibilisierungs-

prozess.) 

a. Ja ☐ 

b. Nein ☐ 

 

13 Sind die Kriterien für die Zuordnung von Versorgungsunterbrechungen zur höheren 

Gewalt für Sie nachvollziehbar? 

a. Ja ☐ 

b. Nein ☐ 

c. Wenn „nein“. Bitte begründen Sie Ihre Angabe kurz. 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturparameter/Referenzwerte 

14 Nennen Sie die aus Ihrer Sicht wichtigsten Anforderungen bei der Auswahl sachge-

rechter Strukturparameter. Strukturparameter werden zur Abbildung gebietsstruktu-

reller Unterschiede herangezogen. 
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15 Welche Strukturparameter sollten aus Ihrer Sicht bei der Konzeptionierung des Qua-

litätselementes über die im Foliensatz „Diskussion der vorläufigen Projektergebnis-

se“ vom 22.07.2019 hinaus in Betracht gezogen werden? Bitte begründen Sie Ihre 

Angaben. 

 

 

 

 

 

 

16 Sind die Definitionen zu den Strukturparametern eindeutig und nachvollziehbar? 

a. Ja ☐ 

b. Nein ☐ 

c. Wenn „nein“: Welche Definitionen müssten aus Ihrer Sicht geschärft werden? 

 

 

 

 

 

 

Monetarisierungsfaktor 

17 Für den Fall einer differenzierten Ermittlung des Monetarisierungsfaktors: Wie viele 

Kundengruppen sind aus Ihrer Sicht zu definieren? 

 

 

 

 

 

 

18 Bitte nennen die aus Ihrer Sicht sinnvolle Kundengruppen. 

 

 

 

 

 

 



6/7 

 

19 Würden sich Ihre Systeme soweit ausbauen lassen, dass innerhalb des im Folien-

satz vom 22.07.2019 vorgeschlagenen Zeitraums die Versorgungsunterbrechungen 

den in Frage 18 genannten Kundengruppen zugeordnet werden können? 

a. Ja ☐ 

b. Nein ☐ 

 

20 Sollte die Monetarisierung aus Ihrer Sicht durch eine Kundenumfrage realisiert wer-

den, statt durch den bisher verwendeten makroanalytischen Ansatz? 

c. Ja ☐ 

d. Nein ☐ 

 

Ermittlungsroutine 

21 Ist es aus Ihrer Sicht das Qualitätselement wie bisher zweimal pro Regulierungsperi-

ode zu ermitteln? 

a. Ja ☐ 

b. Nein ☐ 

 

22 Als Alternative zur bisherigen Ermittlungsroutine wurde von der Branche in der Ver-

gangenheit eine jährliche Ermittlung des Qualitätselementes vorgeschlagen (rollie-

rende Ermittlung der Qualitätselemente). Bitte beschreiben Sie, wie aus Ihrer Sicht 

eine solche jährliche Ermittlung umgesetzt werden könnte. Wie häufig sollte das Mo-

dell neu ermittelt werden (einmal pro Regulierungsperiode oder häufiger)? Gehen 

Sie weiter darauf ein, ob die Koeffizienten des Modells zur Ermittlung der Referenz-

werte ebenfalls rollierend jährlich neu zu ermitteln wären (oder ob die Referenzwerte 

fixiert werden sollten). Gleiches gilt für den Monetarisierungsfaktor. Sollte für die 

jährliche Bestimmung des Qualitätselements stets aktuelle Daten erhoben werden 

oder sollte zur Minimierung des Erhebungsaufwands ein Rückgriff auf Bestandsda-

ten, bspw. Daten aus den Berichten nach § 52 EnWG und vorliegende Daten zu den 

Strukturparametern, erfolgen? Ab welchen Zeitpunkt sollte die rollierende Ermittlung 

der Qualitätselemente starten? 

 

 

 

 

 

 



7/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonstiges 

23 Weitere Bemerkungen 
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	Textfield-0: Jan Kiskemper
	Textfield-1: 10117 Berlin, Reinhardtstr. 32
	Textfield-2: +49 30 300199-1132
	Textfield-3: jan.kiskemper@bdew.de
	ChkBox: On
	ChkBox-0: Off
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